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Das Werkstattgespräch zur kommunalen Um-
setzung von Gender Mainstreaming im E&C-
Programm soll der Vermittlung eines aktuel-
len Umsetzungsstands in E&C-Kommunen 
dienen. Es war im wirklichen Sinne explorativ 
angelegt, insofern bisher zum Stand der kom-
munalen Umsetzung von Gender Mainstrea-
ming in E&C-Gebieten nichts übergreifend do-
kumentiert ist. Zwar ist bekannt, dass auf der 
Bundesebene und auf Länderebene sich Gen-
der Mainstreaming bereits in der Umsetzungs-
phase befindet, aber wie die Implementierung 
auf der kommunalen Ebene und damit auch 
in E&C-Kommunen bundesweit fortgeschrit-
ten ist, ist kaum bekannt. Von daher wurde im 
Rahmen der Veranstaltungsplanung eine tele-
fonische Recherche in 41 E&C- Kommunen und 
6 anderen Kommunen durchgeführt, um etwas 
zum Stand der kommunalen Umsetzung von 
Gender Mainstreaming in Erfahrung zu brin-
gen. Diese Recherche war eher stichpunktartig 
angelegt und wurde nicht systematisch durch-
geführt worden. Wie zu erwarten war, ist der 
Stand der gegenwärtigen Umsetzung sehr un-
terschiedlich: Von verbalen Absichtserklärun-
gen einer kommunalen Implementierung, über 
gefasste Magistratsbeschlüsse und erstellte 
Umsetzungskonzepte bis zu ersten gesamt-
städtischen Strategien, deren Implementie-
rung bereits vollzogen wird, ist der Stand der 
kommunalen Implementierung zu dokumen-
tieren. Gender Mainstreaming ist auch in den 
Kommunen angekommen. Davon dass Gender 
Mainstreaming nicht bekannt und nicht weiter 
berücksichtigt wird, war nur in einem Fall die 
Rede. Diese Erkenntnis ist nicht ganz unbedeu-
tend. So wurde im Jahre 2002 für den Deut-
schen Städtetags von Sabine Holland-Letz eine 
Umfrage zur kommunalen Implementierung 
von Gender Mainstreaming durchgeführt, mit 
dem Ergebnis, dass auf die Anfrage nur 23%, 
d. h. 81 Städte aller angefragten Kommunen 
geantwortet haben. Als ein „erfreuliches“ Er-
gebnis wurde in der Auswertung dieser Um-
frage festgehalten: „Alle Kommunen, die ge-
antwortet haben, kennen die Strategie Gender 
Mainstreaming“ (Holland-Letz 2003, S. 36) . 
Aber nur 54%, also gut die Hälfte der Städte 
gab an, die Strategie in der Stadtverwaltung 
umzusetzen. Und nur 17 Städte von den 81 
Städten, also insgesamt 6%, die überhaupt ge-
antwortet haben, haben angegeben, Gender 
Mainstreaming auch in den unterschiedlichen 

Fachbereichen umzusetzen (Ebenda, S. 36f.) 
Offensichtlich ist also im letzten Jahr in Rich-

tung einer kommunalen Implementierung von 
Gender Mainstreaming einiges in Bewegung 
gekommen. Über das reine „Kennenlernen“ 
dieser Strategie ist man offensichtlich hinaus. 
Wie diese Strategie allerdings umgesetzt wird, 
ist in den Kommunen sehr unterschiedlich. Da-
bei fallen als Ergebnis dieser Recherche ver-
schiedene Gesichtspunkte der Umsetzung in 
den Blick:

 Wird Gender Mainstreaming als Top-down-
Strategie umgesetzt oder als dezentrale 
Aufgabe der Verwaltung?

 Wird Gender Mainstreaming als gesamt-
städtische Strategie verfolgt oder an ein-
zelne Fachbereiche bzw. -abteilungen dele-
giert?

 Gilt die Implementierung für die gesamten 
Fachbereiche bzw. -abteilungen oder wur-
den einzelne (Pilot-)projekte identifiziert?

 Gibt es in Bezug auf die Implementierung 
eine Umsetzungskontrolle?

 Gibt es schon Formen eines gleichstellungs-
bezogenen Berichtswesens?

 Wo liegen die personellen Zuständigkeiten 
für die Implementierung von Gender Main-
streaming?

 Gibt es Leistungsvereinbarungen mit den 
freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, 
die soziale Dienstleistungen erbringen? 

 Wie, über welche Steuerungsverfahren er-
folgt die Weiterleitung von Gender Main-
streaming in die konkrete Praxis der Kinder- 
und Jugendhilfe? 

 Wie kommt Gender Mainstreaming „unten“ 
in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe 
an?

Besonders letzterer Aspekt, der aber nicht 
überdimensional thematisiert wurde, sollte 
nicht vernachlässigt werden, weil die Imple-
mentierung der Strategie Gender Mainstrea-
ming keine selbstreferentielle Beschäftigung 
der Verwaltung sein kann, sondern in ihrem 
Umfeld wirksam werden soll. Mit Gender 
Mainstreaming als Top-down-Strategie sollen 
über die Verwaltung gleichstellungsrelevante 
Handlungsziele in allen Politikfeldern verfolgt 
werden. Mit anderen Worten: Es geht ja nicht 
in erster Linie darum, mit Gender Mainstre-
aming die Gleichstellung der Geschlechter 
innerhalb der Verwaltung zu verfolgen – das 
sollte natürlich auch passieren – , sondern über 
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das Handeln der Verwaltung soll das Ziel der 
Gleichstellung zwischen den Geschlechtern als 
politische Aufgabe realisiert werden.

Neben diesen Fragen ist auffällig, dass es 
durchaus Differenzen im Blick auf die inhalt-
liche Ausgestaltung dieser Strategie gibt. Die-
se Differenzen lassen sich vor allem in Bezug 
auf die Frage bestimmen, wie Gender Main-
streaming mit der klassischen Frauenförder-
politik in Beziehung steht. Während die einen 
Kommunen hier einen wechselseitigen Bezug 
herstellen und darauf hinweisen, dass Gleich-
stellungspolitik schon immer als Querschnitts-
aufgabe verfolgt wurde und Gender Mainstre-
aming von daher nichts Neues wäre, benennen 
andere Kommunen Gender Mainstreaming als 
eine ergänzende, aber andere Form der Gleich-
stellungspolitik, die mit der traditionellen Frau-
enpolitik nicht gleich zu setzen ist und für die 
dementsprechend auch die Frauenbeauftragte 
bzw. Gleichstellungsbeauftragte nicht die ent-
sprechende Ansprechpartnerin ist. Allerdings 
gibt es auch vereinzelte Kommunen, in denen 
unter Berufung auf die Strategie Gender Main-
streaming Personalstellen in der Gleichstel-
lungsabteilung reduziert wurden, obwohl in 
allen EU-Verlautbarungen inzwischen betont 
wird, dass die Gleichstellung der Geschlech-
ter als dualer Ansatz verfolgt werden soll und 
Frauenförderung und Gender Mainstreaming 
sinnvoll aufeinander zu beziehen sind.

Wie nun und in Bezug darauf Antworten zu 
provozieren, ist eine Aufgabe der Regiestelle 
E&C, ist die neue geschlechterpolitische Stra-
tegie ins Verhältnis zu setzen zum Programm 
„Entwicklung und Chancen junger Menschen 
in sozialen Brennpunkten“ (E&C). Diesbezüg-
lich ist zunächst festzuhalten: Auch in diesem 
Zusammenhang gilt Gender Mainstreaming 
zunächst als Top-down-Strategie, die über die 
politische Administration im Sinne der vom 
Europarat definierten Zielsetzung eingeleitet 
wird: „Gender Mainstreaming besteht in der 
(Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung 
und Evaluierung der Entscheidungsprozesse, 
mit dem Ziel, dass die an politischer Gestal-
tung beteiligten AkteurInnen den Blickwinkel 
der Gleichstellung zwischen Frauen und Män-
nern in allen Bereichen und auf allen Ebenen 
einnehmen“ (Übersetzung: Krell/Mückenber-
ger/Tondorf 2000, S. 3). 

In diesen bekannten Headlines von Gender 
Mainstreaming wird deutlich, dass sich diese 
Strategie nicht nur auf die politischen Entschei-
dungen richtet, die sich offenkundig auf die Le-
benslagen von Frauen und Männer beziehen, 
sondern auch solche Entscheidungen in den 
Blick nimmt, in denen die geschlechtsbezogene 
Seite dem ersten Augenschein nach verborgen 
bleibt. Gleichstellungsrelevante Ziele sollen 

das erste Mal systematisch verfolgt werden, 
und das markiert – auch wenn diese Zielset-
zung zunächst eine idealtypische ist – tatsäch-
lich einen bedeutenden Paradigmenwechsel. 
Erstmals werden Fragen der Gleichstellung 
zwischen den Geschlechtern nicht mehr an 
eine separatistische Aktionsbühne delegiert. 
In diesem Sinne wird Gender Mainstreaming 
auch als Gemeinschaftsaufgabe und – man 
könnte auch sagen – als eine Frage sozialer 
Koproduktion definiert.
Damit sollen gleichsam einleitend in das The-
ma der kommunalen Implementierung von 
Gender Mainstreaming folgenden Fragen 
nachgegangen werden :
1.  Welche Handlungsziele und -optionen wer-

den durch die Implementierung von Gender 
Mainstreaming in der Kommune hervorge-
rufen?

2.  Welche Verfahren der Umsetzung werden 
avisiert?

3.  Welche Aufgabenstellungen werden durch 
Gender Mainstreaming im Kontext der öf-
fentlichen und freien Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe hervorgerufen? 

4.  Wie lässt sich Gender Mainstreaming als 
sozialräumliche Strategie qualifizieren? 

Zum ersten Punkt: Welche Handlungsziele und 
-optionen werden durch die Implementierung 
von Gender Mainstreaming in der Kommune 
hervorgerufen?

Gender Mainstreaming als Top-down-Stra-
tegie heißt zunächst, dass die politischen Lei-
tungsebenen in die Pflicht genommen werden. 
Gender Mainstreaming ist zunächst einmal 
Führungsaufgabe. Ohne ein sichtbares Engage-
ment der politischen Verantwortlichen und der 
Führungskräfte der politischen Administration 
kann Gender Mainstreaming nicht erfolgreich 
umgesetzt werden. Im Konkreten heißt das: 
Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterin, 
Stadtdirektor oder -direktorin, der Magistrat 
und das Stadtparlament, Dezernenten und De-
zernentinnen einzelner Fachbereiche müssen 
die Implementierung dieser Strategie forcieren 
und Grundsätze und Ziele einer integrierten 
Geschlechterpolitik als städtische Zukunftsauf-
gabe vorgeben. Gender Mainstreaming benö-
tigt zunächst eine Bekräftigung übergreifender 
gleichstellungspolitischer Zielsetzungen durch 
die lokalen Entscheidungsträger und deren 
Verabschiedung durch die zuständigen politi-
schen Gremien.

Gender Mainstreaming ist systematisch um-
zusetzen. Alle Bereiche von Politik und Verwal-
tung müssen sich dem Ziel „Chancengleich-
heit zwischen den Geschlechtern“ verpflichtet 
fühlen und dessen Realisierung vorantreiben, 
d.h. alle Bereiche von Politik und Verwaltung 
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müssen diese Aufgabe in ihr Zielsystem und 
ihre Aufgabenfelder integrieren. Diese Auf-
gabe kann nicht dem Frauenbüro oder der 
Gleichstellungsbeauftragen überschrieben 
werden, obwohl – wird ein realistischer Blick 
auf die vorhandenen fachlichen Ressourcen in 
den Verwaltungen geworfen – dem Frauenbüro 
oder der Gleichstellungsbeauftragen damit ver-
mutlich realiter die nicht unerhebliche Arbeit 
eines „gleichstellungsbezogenen“ Coachings 
zukommt. Trotzdem: Mit dem Gender Main-
streaming-Ansatz wird die de facto einseitige 
Belastung des Frauenbüros bzw. der Gleichstel-
lungsbeauftragten, für die gesamte städtische 
Gleichstellungspolitik zuständig zu sein, abge-
baut. Die gesamte politische Administration, 
die unterschiedlichen Fachbereiche und Fach-
abteilungen werden in die Pflicht genommen, 
die Realisierung gleichstellungsrelevanter Ziele 
zu forcieren. Die systematische Integration der 
Geschlechterdimension in alle Bereiche von 
Politik und Verwaltung bietet entscheidende 
Vorteile, liegen einerseits die Gleichstellungs-
aspekte in der Regel quer zu den Fachbereichs-
zuschnitten und Fachbereichszielen während 
sie andererseits über einzelne Fachbereiche 
und Fachabteilungen hinaus gehen. Dies wird 
z.B. deutlich im Blick auf die Jugendpolitik. 
Auch hier ist es im Zusammenhang mit der 
Implementierung von Gender Mainstreaming 
notwendig, alle Politikbereiche mit einzubezie-
hen, da auch gleichstellungsrelevante Ziele die 
Jugendpolitik als Querschnittspolitik betreffen, 
werden doch in anderen Teilpolitiken, wie Bil-
dungsarbeit, Arbeitsmarktpolitik – um nur zwei 
Felder zu nennen – ganz wesentliche politische 
Entscheidungen getroffen, die die Jugendli-
chen als Zielgruppe politischen Handelns tan-
gieren (Liebe 2001, S. 106). 

Gleichstellungsrelevante Zielsetzungen sind 
also auch in der Verwaltung als zusammenhän-
gende und keineswegs isolierte Fragestellun-
gen anzugehen. Auch diesbezüglich gewinnt 
die „Top-down-Strategie“ an Bedeutung, weil 
konkrete Zieldefinitionen und Verfahren zwar 
in den einzelnen Fachbereichen und Fachab-
teilungen beschrieben und umgesetzt werden, 
diese aber in Form einer „Gesamtschau“ von 
übergeordneter Seite definiert werden müs-
sen. Die jeweilige fachbezogene Spezifizie-
rung von Gender Mainstreaming ist also nur 
die eine Seite. Auf der anderen Seite verlangt 
die Implementierung gleichstellungsrelevan-
ter Zielsetzung auch innerhalb der Verwaltung 
eine administrative Vernetzungsstruktur ein-
zelner Fachbereiche/Fachabteilungen und For-
men bereichs- bzw. abteilungsübergreifender 
Zusammenarbeit, die es ja in vielen anderen 
Zusammenhängen schon gibt. Diese fachü-
bergreifende Implementierung von Gender 

Mainstreaming ist auch deshalb anzumahnen, 
damit die Implementierung nicht sofort an „ge-
schlechternahe“ Bereiche delegiert wird, wäh-
rend solche Bereiche wie z.B. die Wirtschafts-
förderung eher außen vor bleiben. So ergab 
die angeführte Umfrage des Deutschen Städte-
tages, dass von den 17 Städten, die überhaupt 
angegeben haben, Gender Mainstreaming in 
unterschiedlichen Fachbereichen umzusetzen, 
diese Umsetzung vorrangig in den Bereichen 
Stadtplanung, Jugendarbeit und Verkehrs-
politik (in dieser Reihenfolge) verfolgt wird 
(Holland-Letz 2003, S. 37). Auch bezieht sich 
Gender Mainstreaming auf alle Haushaltspo-
sitionen. Hier kommt nicht nur, wie das über-
wiegend der Fall ist, die Personalpolitik in den 
Blick – sozusagen als Binnenmodernisierung 
– , sondern z. B. auch die Position „Investiver 
Bereich“. Diese Haushaltsposition ist nun auch 
im Blick auf die „Außenmodernisierung“ von 
nicht ganz unerheblicher Bedeutung, sollte 
es der Öffentlichen Hand doch möglich sein, 
Gender Mainstreaming in der Ausschreibungs-
praxis öffentlicher Aufträge als Kriterium der 
Auftragsvergabe zu berücksichtigen.

Zum zweiten Punkt: Welche Verfahren der Um-
setzung werden avisiert?

Wesentlich für die Implementierung von 
Gender Mainstreaming ist, dass diese Imple-
mentierung von vornherein einen prozessori-
entierten Charakter hat. Gender Mainstreaming 
ist ein ziel- und prozessorientiertes Konzept, 
das ähnlich wie bestimmte Qualitätsmanage-
mentverfahren einen Regelkreislauf beschreibt, 
beginnend mit der Reflexion der institutio-
nellen Strukturen und Maßnahmen etc. über 
Aushandlungsprozesse der unterschiedlichen 
Akteure, der Dokumentation von Zieldefinitio-
nen bis zur Evaluation dieser Prozesse und der 
sich wiederholenden zyklischen Reintegration 
ihrer Erkenntnisse. Das Wie der Umsetzung be-
inhaltet also kein Anfang und Ende, sondern 
ist nach vorne offen. Gender Mainstreaming ist 
ein Work-in-Progress-Verfahren. Bei der Frage 
der Umsetzung werden mehrere Aspekte des 
Verwaltungshandelns angesprochen, erstens 
geht es um verwaltungsbezogene Schritte, um 
die Formulierung von Zielsetzungen des Ver-
waltungshandelns, Leitbilder, geschlechterbe-
zogene Steuerungsmodelle, Prüfinstrumente 
und Controllingverfahren. In einem weiteren 
Schritt geht es um die gleichsam externe Im-
plementierung bei den Zuwendungsempfän-
gern, um die Ausgestaltung von Leistungsver-
trägen, d.h. um das Kontraktmanagement, die 
externen Leistungsvereinbarungen mit freien 
Trägern, um die bereitgestellten Dienstleistung 
für städtische Projekte, um die Überprüfung 
personenbezogene und zielgruppenbezogener 
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Dienstleistungen. Und letztens geht es – nimmt 
sich die Kommune als Dienstleister für Kundin-
nen und Kunden ernst – um Bürger/innenbefra-
gungen, Bürger/innenbeteilungen und die Eva-
luation städtischer Angebote hinsichtlich ihres 
Nutzens für Frauen und Männer, Mädchen und 
Jungen. 

Sowohl die Binnensicht wie die Außensicht 
sind von Bedeutung. Das heißt auch, Gender 
Mainstreaming ist ein Verfahren, das denen 
von Bildungsprozessen entspricht. Gender 
Mainstreaming verlangt auch in der Kinder- 
und Jugendhilfe eine neue Aufmerksamkeit 
für die Gender-Thematik, für Fragenstellungen 
und Analysen, die die Lebensrealitäten von 
Männern und Frauen, Jungen und Mädchen 
betreffen. Gender Mainstreaming verlangt eine 
inhaltliche Auseinandersetzung mit Prozessen, 
die allgemein unter dem Stichwort „Doing 
Gender“ zusammengefasst werden, also eine 
Beschäftigung mit Vorgängen der Konstrukti-
on und Rekonstruktion von Geschlechtsiden-
titäten und Geschlechtszuordnungen, die ge-
rade in pädagogischen Handlungsfeldern und 
hier vorrangig in Formen der Beziehungsar-
beit kontinuierlich produziert und reproduziert 
werden. Die Umsetzung von Gender Mainstre-
aming setzt also ein geschlechterbezogenes 
Fachwissen voraus. Es soll in diesem Zusam-
menhang betont werden, dass die Strategie 
Gender Mainstreaming vor einer schnellen 
Umsetzung in Verwaltungshandeln zunächst 
im Sinne eines „Diskursfeldes“ zu etablieren 
ist, oder wie Albert Scherr einmal formuliert 
hat: Gender Mainstreaming ist zunächst eine 
„Lernprovokation“ (Scherr 2002, S. 81), die 
von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an-
zunehmen wäre. Gender Mainstreaming kann 
nicht allein auf ein instrumentelles Verfahren 
reduziert werden. 

Dennoch spielen Fragen des Wie, d.h. in wel-
cher Form Gender Mainstreaming in die Ab-
läufe der Verwaltung integriert ist bzw. wird, 
wie diese Strategie fachbereichs- und abtei-
lungsbezogen wirksam werden kann, in den 
Kommunen zur Zeit eine zentrale Rolle. Neben 
bereits absolvierten allgemeinen Gender-In-
formationsveranstaltungen und Gender-Schu-
lungen stellt sich die Frage, welche anderen 
Instrumente eingesetzt werden, um Gender 
Mainstreaming arbeitsfeldbezogen in beste-
hende Arbeitsabläufe zu integrieren. Möglich-
keiten der konkreten Umsetzung werden in 
den Kommunen zur Zeit diskutiert, aber nur in 
wenigen Kommunen kommen bereits analyti-
sche Instrumente effektiv zum Einsatz. Grund-
voraussetzung für den Einsatz analytischer 
Instrumente ist eine solide empirische Grund-
lage, d.h. dass eine differenzierte geschlechts-
bezogene Datenerhebung und -Analyse durch-

geführt wird, in der auch andere Kategorien 
sozialer Ungleichheit berücksichtigt werden. 
Damit mag zunächst eine Selbstverständlich-
keit angesprochen sein, aber auch eine solche 
systematisch angelegte geschlechtsbezoge-
ne Datenhebung und Datenanalyse ist in vie-
len Kommunen nicht gegeben. Bezüglich der 
analytischen Instrumente, die avisiert werden, 
wird vorrangig die in schwedischen Kommu-
nen entwickelte 3-R-Methode genannt, mit der 
die Repräsentation der Geschlechter bei den 
durchgeführten Maßnahmen überprüft, der 
geschlechtsbezogene Einsatz der Ressourcen 
analysiert, sowie nach den Gründen für die 
Repräsentation und der Ressourcenverteilung 
gefragt wird. Gearbeitet wird auch mit dem so-
genannten Gender Impact-Assessment. Diese 
Methode ist allerdings mit 6 übergreifenden 
Fragen eher als verwaltungsübergreifendes 
Prüfinstrument ausgelegt. Präferiert wird auch 
das von der Experten/innenkommission des 
Europarats empfohlene 6-Schritte-Verfahren, 
eine Methode, die als klarer Zielerreichungs-
prozess konzipiert wurde. Daneben kommen 
noch Checklisten, Leitfäden und andere Instru-
mente zum Einsatz. Besonders bei Checklisten 
ist allerdings Vorsicht geboten, weil Checklis-
ten eher zum „Abarbeiten“ von Gender Main-
streaming einladen und wenig verfahrensoffen 
sind. Unabhängig davon, welche genauen In-
strumente präferiert werden, als entscheidend 
für den Erfolg der Umsetzung wird sein, dass 
Instrumente des Gender-Controllings in bereits 
vorhandene Steuerungsinstrumente integriert 
werden und nicht als zusätzliche „ergänzende“ 
Instrumente zum Einsatz kommen. 

Zum dritten Punkt: Welche Aufgabenstellun-
gen werden durch Gender Mainstreaming im 
Kontext der öffentlichen und freien Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe hervorgerufen? 

Sowohl die öffentlichen als auch die freien 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind auf-
gefordert, Gender Mainstreaming umzuset-
zen. Bezogen auf die öffentlichen Träger, die 
bei der Umsetzung von Gender Mainstreaming 
eine herausgehobene Stellung einnehmen, ist 
diesbezüglich einerseits die Frage zu stellen, in 
welchen Bereichen, in denen das Jugendamt 
selber institutioneller Akteur von Maßnahmen 
und Angeboten ist, Prozesse der Implementie-
rung von Gender Mainstreaming eingeleitet 
werden können. Andererseits muss erörtert 
werden, wie das Jugendamt als öffentlicher 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe darauf 
hinwirken kann, dass die freien Träger gleich-
falls Gender Mainstreaming bei ihrem Träger, 
in ihren Einrichtungen und Projekten imple-
mentieren und welche Steuerungsinstrumen-
te diesbezüglich zur Verfügung stehen. Das 
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Jugendamt als öffentlicher Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe ist also in seiner agierenden 
wie steuernden Funktion gefragt.

Im Blick auf die öffentlichen und freien Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe gilt übergreifend: 
Auch in der Kinder- und Jugendhilfe ist Gender 
Mainstreaming als integriertes gleichstellungs-
relevantes Konzept umzusetzen. Auch in ihren 
Handlungsfeldern gilt die Aufgabenstellung, 
„den Blickwinkel der Gleichstellung auf allen 
Bereichen und allen Ebenen“ einzunehmen, 
wie es allgemein im angeführten Sachverstän-
digenbericht der EU benannt wurde. Das heißt 
auch, die Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
sind angehalten, Gender Mainstreaming als 
Strategie der Organisationsentwicklung, als 
Strategie der Personalentwicklung sowie als 
Strategie der praxisbezogenen Qualitätsent-
wicklung einzuführen. (Diese drei Ebenen wer-
den z.B. auch in der Fragebogenerhebung des 
Deutschen Jugendinstituts e. V. hinsichtlich der 
Implementierung von Gender Mainstreaming 
bei den aus dem KJP geförderten bundeszen-
tralen freien Trägern abgefragt.) Neben den 
Ebenen der Organisationsentwicklung und der 
Personalentwicklung, die im Blick auf die Imp-
lementierung von Gender Mainstreaming vor-
rangig in Augenschein kommen und in dessen 
Folge gleichstellungsrelevante Ziele erstmals 
aus der Nische kompensatorischer pädagogi-
scher Interventionen herausgeholt werden, be-
trifft Gender Mainstreaming als geschlechtsbe-
zogene Strategie erstmals die gesamte Praxis 
der Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt: Gender 
Mainstreaming ist keine handlungsfeldbezo-
gene Strategie. Konkrete Arbeitsformen und 
Maßnahmen, inklusive geschlechtshomoge-
ne oder geschlechtsheterogene Settings sind 
mit dieser Strategie von vornherein weder 
ein- noch ausgeschlossen. Das heißt auch: 
gleichstellungsrelevante Fragen und Ansätze 
können nicht mehr allein an das Handlungs-
feld der Mädchenarbeit (und Jungenarbeit) 
delegiert werden. Gender Mainstreaming be-
deutet, dass die Kategorie Geschlecht in den 
Rang eines Qualitätsstandards in der Praxis 
der Kinder- und Jugendhilfe erhoben wird, der 
durchgängig Berücksichtung erfahren soll. Mit 
dieser Ausrichtung ist auch die Möglichkeit ver-
bunden, Fragen einer mädchen- und jungenbe-
wussten oder mädchen- und jungengerechten 
Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr weiter als 
Gesinnungsfrage zu bearbeiten.

Gender Mainstreaming ist also sowohl im 
Blick auf die Administration, das Jugendamt 
etc. als auch in Bezug auf die Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe als institutionelle Strategie zu 
bestimmen. Diese – primäre – Ausrichtung ist 
nicht von ganz unerheblicher Bedeutung, wenn 
danach gefragt wird, und damit wird der letzte 

Punkt angesprochen, wie sich Gender Main-
streaming als sozialräumliche Strategie quali-
fizieren lässt. 

Zum vierten Punkt: Wie lässt sich Gender 
Mainstreaming als sozialräumliche Strategie 
qualifizieren? 

Das Prinzip der Sozialraumorientierung ist 
nicht nur grundlegend für das Programm 
„Entwicklung und Chancen junger Menschen 
in sozialen Brennpunkten“ (E&C). Es ist in-
zwischen auch für die meisten kommunalen 
Verwaltungen maßgebend, die sich aus ver-
schiedenen Gründen und mit unterschiedli-
chen Zielen diesem Prinzip zugewandt haben. 
Die Frage, wie Gender Mainstreaming in den 
Sozialraumansatz in der Sozialen Arbeit ein-
gebunden werden kann, ist auch „diskursiv“, 
als „idealtypische“ Vorstellung nicht einfach 
zu beantworten. Allein die Rückmeldung ei-
ner paritätischen Beteiligung von Mädchen 
und Jungen an Maßnahmen und Angeboten 
der Einrichtungen der öffentlichen bzw. freien 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe, d.h. dass 
Angebote unter dem Blickwinkel eine ausge-
wogenen Ressourcenverteilung beiden Ge-
schlechter zur Verfügung stehen, die im Sinne 
des Gender Mainstreaming-Prinzips als insti-
tutionelle Antwort durchaus wünschenswert 
wäre, macht unter einer sozialräumlichen Per-
spektive nicht unbedingt Sinn. Was unter einer 
institutionellen Perspektive vielleicht als „Ver-
fehlung“ des Gender Mainstreaming-Prinzips 
verstanden werden kann, weil eine Jugendhil-
feeinrichtung zu 80% von Jungen frequentiert 
wird, kann unter sozialräumlichen Gesichts-
punkten sich durchaus als sinnvoll erweisen, 
so in einer benachbarten Gegend von einem 
anderen Träger ein, sagen wir mal, kulturelles 
Angebot, durchgeführt wird, mit dem zu 80% 
Mädchen erreicht werden. Gender Mainstrea-
ming erschöpft sich nicht in einer genderbezo-
genen Quotierung einzelner Einrichtungen. Die 
Implementierung von Gender Mainstreaming 
unter einer einrichtungs- und institutionsbe-
zogenen Perspektive ist nur eine Seite. Darü-
ber hinaus muss die gesamte Infrastruktur der 
Kinder- und Jugendhilfe in einem definierten 
Sozialraum einer Analyse unterzogen werden. 
Unter einem infrastrukturellen Blickwinkel ist 
ein ganzes System zu betrachten und nicht ein 
isoliertes Einzelteil. Wir benötigen einen Blick 
auf das systemische Gesamtgefüge. Gleichzei-
tig reicht es nicht aus, zur Dokumentation der 
Arbeit mit Mädchen etwa nur nach kommuna-
len Mädchenarbeitsangeboten zu fragen, weil 
damit ganze Angebote für Mädchen aus den 
Augen geraten. Warum dieses notwendig ist, 
verdeutlicht ein Vorgang, der in der Süddeut-
schen Zeitung dokumentiert wurde. So wurde 
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im Jahre 2000 in der Süddeutschen Zeitung der 
massive Rückzug des Staates aus Angeboten 
der Kulturellen Bildung beklagt und themati-
siert, dass dieser Rückzug massive geschlechts-
bezogene Auswirkungen hat, da diese Angebo-
te zu einem überwiegende Teil von Mädchen 
und jungen Frauen wahrgenommen werden. 
Diese Vorgänge mit ihren entsprechenden ge-
schlechtsbezogenen Auswirkungen, wurden 
auch seitens der sogenannten „Mädchenlob-
by“ nicht weiter skandalisiert – und das ist be-
denkenswert – weil es sich bei diesen Ange-
boten der Kulturellen Bildung nicht vorrangig 
um geschlechtshomogene Angebotsformen 
handelt (Meyer 2000, S. 105). 

Ein sozialräumliches Gender Mainstreaming 
muss das gesamte lokale Feld einer Analyse 
und einem entsprechenden Controllingverfah-
ren unterziehen. Ein Sozialraum ist etwa darauf 
hin zu befragen:

 Was wird Mädchen und Jungen wo und von 
wem im Stadtteil angeboten?

 Welche Geschlechtergruppe nimmt was, 
wo in welcher Intensität wahr?

 Wo sind kaum Mädchen, wo sind kaum 
Jungen?

 Welche Mädchen und welche Jungen wer-
den gar nicht erreicht? Finden sie andere 
Angebote oder gibt es institutionelle Zu-
gangsbarrieren?

 Wie viele Ressourcen werden für welche 
Geschlechtergruppen wo gebunden?

 Welche Mädchen profitieren von welchen 
Angeboten und Maßnahmen, welchen Jun-
gen profitieren von welchen Angeboten 
und Maßnahmen etc. (vgl. auch Rose 2003, 
S. 89)

Eine genaue Gender-Analyse, die quantitati-
ve, qualitative sowie beteiligungsorientierte 
Verfahren mit einander verbindet, ist notwen-
dig, um gleichstellungsrelevante Maßnahmen 
sinnvoll zu steuern. (Auf die Schwierigkeit 
diesbezüglich eine fundierte empirische Basis 
zu schaffen, soll an dieser Stelle nicht weiter 
eingegangen werden. Diese Anforderung mar-
kiert ihrerseits ein weites Feld mit vielen Klip-
pen, Wahrnehmungsfallen und Sichtblenden). 
Unter einer sozialräumlichen Perspektive kön-
nen Arbeitsteilungen zwischen unterschiedli-
chen freien Trägern, zwischen den öffentlichen 
und den freien Trägern abgestimmt werden, 
denn nicht jede Einrichtung muss alle Bedar-
fe für Mädchen und Jungen abdecken. Sozial-
räumliche Kooperationsverbünde werden auf 
der Grundlage einer gebotenen Spezialisie-
rung – trotz der traditionellen Abschottung der 
Träger und Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe – eher möglich. Eine sozialräumliche 
Maßnahmeplanung kann zudem besser auf 
Veränderungen der Zielgruppen reagieren und 

wird damit dem fluktuierenden Handlungsfeld 
eher gerecht. Verlangt wird also ein einrich-
tungsübergreifendes sozialräumlich verortetes 
Bündnis zum Thema Gleichstellung. Dafür die 
Rahmenbedingungen seitens der politischen 
Administration vorzubereiten oder zu schaf-
fen, erscheint eine notwendige Voraussetzung 
der Implementierung von Gender Mainstrea-
ming, denn der Tatbestand, dass das Prinzip 
der Sozialraumorientierung im traditionellen 
Spannungsverhältnis zu einzelnen Instituti-
onslogiken der freien Träger und ihren selbst-
bewahrenden Haltungen und Abschottungen 
steht, ist in den Handlungsfeldern geschlechts-
bezogener Jugendarbeit etc. aus unterschiedli-
chen Gründen besonders anzutreffen. Will man 
Gender Mainstreaming sozialräumlich imple-
mentieren, muss zunächst – auch im Umfeld 
der Verwaltung – eine interprofessionelle und 
intergeschlechtliche Dialog- und Kommunika-
tionsfähigkeit entwickelt werden. 

Ob und wie die Implementierung von Gender 
Mainstreaming in einem Sozialraum seitens 
der öffentlichen Träger der Jugendhilfe gesteu-
ert werden kann, ist auch im Zuge des neuen 
Steuerungsmodells wieder neu aufgeworfen 
worden. Im Blick auf Gender Mainstreaming 
birgt dieses Modell sowohl Möglichkeiten als 
auch Fallen. (Die einzelfallspezifizierte Produk-
torientierung scheint zunächst der querschnitt-
spolitischen Ausrichtung der Strategie Gender 
Mainstreaming zu widersprechen, wenn nicht 
die „Schnittstellen“ zwischen den Produkten 
mit bedacht werden). Kontraktmanagement 
und Sozialraumbudgetierung sind Maßnah-
men, die die Implementierung von Gender 
Mainstreaming in die sozialräumliche Aus-
richtung der Kinder- und Jugendhilfe sicher 
erleichtern. Dass solche Maßnahmen durch 
die Entwicklung kooperativer Steuerungssyste-
me, in die auch die Leistungserbringer, also die 
freien Träger mit eingebunden werden, forciert 
werden, liegt auf der Hand. Gender Mainstre-
aming lässt sich schließlich nicht allein über 
finanztechnische Verfahren umsetzen, sondern 
setzt auf eine gemeinsame Verantwortung und 
ein tatsächliches Wollen, Mädchen und Jungen 
gleiche Chancen zu bieten und vorhandene 
Ressourcen geschlechtergerecht zu verteilen. 
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